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Verfahren 

§ 260. (1) Vor der Erteilung der Bewilligung für das Gewerbe der Überlassung von Arbeitskräften 
hat die Behörde die zuständige Landeskammer der gewerblichen Wirtschaft, die zuständige Kammer für 
Arbeiter und Angestellte und das zuständige Landesarbeitsamt aufzufordern, innerhalb einer Frist von 
sechs Wochen Gutachten über das Vorliegen der Voraussetzungen für die Erteilung der Bewilligung 
abzugeben. Gegen den Bescheid, mit dem die Bewilligung für das Gewerbe der Überlassung von 
Arbeitskräften erteilt wird, steht jeder dieser Stellen jeweils dann das Recht der Berufung zu, wenn die 
Entscheidung ihrem fristgerecht abgegebenen Gutachten widerspricht oder wenn sie nicht gehört worden 
ist. 

(2) Die zuständige Landeskammer der gewerblichen Wirtschaft, die zuständige Kammer für Arbeiter 
und Angestellte und das zuständige Landesarbeitsamt sind berechtigt, die Entziehung der Bewilligung für 
das Gewerbe der Überlassung von Arbeitskräften zu beantragen. Vor der Erlassung eines Bescheides über 
einen solchen Antrag hat die Behörde die im ersten Satz genannten Stellen aufzufordern, innerhalb einer 
Frist von sechs Wochen Gutachten über das Vorliegen der Voraussetzungen für die Entziehung der 
Bewilligung abzugeben; dies gilt nicht für jene Stelle, die den Antrag auf Entziehung der Bewilligung 
gestellt hat. Gegen einen Bescheid auf Grund eines solchen Antrages steht jeder der im ersten Satz 
genannten Stellen jeweils dann das Recht der Berufung zu, wenn die Entscheidung ihrem Antrag oder 
ihrem fristgerecht abgegebenen Gutachten widerspricht oder wenn sie nicht gehört worden ist. 
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(3) Die Abs. 1 und 2 gelten sinngemäß für Verfahren betreffend die Genehmigung der Bestellung 
eines Geschäftsführers oder eines Filialgeschäftsführers oder die Genehmigung der Übertragung der 
Ausübung des Gewerbes an einen Pächter und für Verfahren betreffend den Widerruf nach § 91 Abs. 1. 
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